


§ 3 
Entstehen einer Gebühr 

(1) Die Grabnutzungsgebühr (§ 4) und die Friedhofsunterhaltsgebühr (§ 6) entstehen 
mit der Zuteilung oder Verlängerung des Nutzungsrechts eines Grabs, und zwar 

a) bei erstmaliger Zuteilung des Nutzungsrechts für die Dauer des Nutzungs-
rechts, mindestens jedoch für die Dauer der Ruhefrist,  

b) bei der Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ablauf der Ruhefrist für den 
Zeitraum der Verlängerung,  

c) bei Bestattung einer Leiche oder Beisetzung einer Urne. Werden in einer 
Grabstätte Leichen oder Urnen bestattet, deren Ruhefristen über die Zeit hin-
ausreichen, für die das Nutzungsrecht einer Grabstätte erworben wurde, so ist 
das Nutzungsrecht entsprechend der Ruhefrist zu verlängern. Hierbei ist vom 
Ablaufdatum des bisherigen Nutzungsrechts auszugehen und um so viele volle 
Jahre zu verlängern, bis das Ablaufdatum des Nutzungsrechts mindestens der 
Ruhefrist der neu bestatteten Leiche bzw. Urne entspricht.  

(2) Die Bestattungsgebühren (§ 5) entstehen mit der Inanspruchnahme der gebüh-
renpflichtigen Leistung.  

(3) Die sonstigen Gebühren und Kosten (§ 7) entstehen mit der Inanspruchnahme der 
gebührenpflichtigen Leistung bzw. Lieferung.  

(4) Die Gebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig. 
 

 

§ 4  
Grabnutzungsgebühr 

 
(1) Die Grabnutzungsgebühr beträgt pro Jahr für 

 
 a) Grabstätten einreihig (Familien- und Kindergräber)   39,00 € 
 b) Grabstätten zweireihig (Familiengräber), normalbreit  59,00 € 
 c) Grabstätten dreireihig (Familiengräber), überbreit  70,00 € 
 d) Urnenerdgrabstätten      32,00 € 

e) Urnensammelgräber (verlängern)    65,00 €   
f) Urnennischen in der Urnenwand    88,00 € 

 g) Urnengrabstätten im Urnenkreis    65,00 € 
 h ) Urnengrabstätten am Baum     65,00 € 
 i ) anonyme Urnengräber      27,00 € 
 
Eine Verlängerung des Grabnutzungsrechtes ist für die Grabarten a - f jeweils für 5 Jahre 
möglich. Hierfür wird ein Jahresbetrag in gleicher Höhe erhoben. Bei einer Verlängerung 
der Ruhefrist wegen einer weiteren Belegung der Grabstätte gilt § 3 Abs. 1 c.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 






